TIP DES MONATS 7/04

Abschleppen eines verbotswidrig geparkten Pkw bei hinterlassener Handy- Nummer

Ein verbotswidriges geparktes Fahrzeug darf nicht abgeschleppt werden, wenn der Fahrer einen konkreten Hinweis auf seine Erreichbarkeit und seine Bereitschaft zum umgehenden Entfernen des Fahrzeugs gibt. Als solcher Hinweis kommt insbesondere eine im Fahrzeug auf dem Armaturenbrett hinter der Windschutzscheibe ausgelegte deutlich lesbare Nachricht mit entsprechenden Angaben, z. B. seine Handy- Nummer, in Betracht.

Nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts Hamburg muss vor dem Abschleppen einem derartigen Hinweis nachgegangen werden, wenn der damit verbundene Aufwand für die Behörde zumutbar ist und ein kurzfristiges Entfernen des Fahrzeugs durch den Fahrer zu erwarten ist.

Die Behörde braucht allerdings nicht mehr als einen Anrufversuch zur Benachrichtigung des Fahrers vorzunehmen. Dem Fahrer sei zum Entfernen des Fahrzeuges dann ein Zeitraum von fünf Minuten zuzubilligen.

Im Notfall kann ein Handy also Abschleppkosten senken.

(Oberverwaltungsgericht Hamburg, Aktenzeichen 3 Bf 429/00)

